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Kreisstadt Siegburg                           Anlage 1 
 
Gremium: Planungsausschuss  
Sitzung am:  06.06.2024 
 
 

 

Bebauungsplan Nr. 50/7  
Bereich zwischen Von-Stephan-Straße, Alleestraße und Industriestraße im Siegburger Zentrum 
Satzungsbeschluss 

 
 
 
 
Eingegangene Stellungnahmen und Abwägungsvorschläge der Stadtverwaltung  
 
 
1.1 Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sind keine abwägungsrelevanten 
Stellungnahmen eingegangen. 
 
 
1.2 Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 
Im Rahmen der Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sind folgende abwägungsrelevante 
Stellungnahmen eingegangen: 
 
1.2.1 Feuerwehr der Stadt Siegburg, Gefahrenabwehr Vorbeugender Brandschutz 
1.2.2 Bezirksregierung Düsseldorf, Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) 
 über das städtische Amt für öffentliche Ordnung  
1.2.3 Stadtbetriebe Siegburg AöR, Fachbereich Abwasser 
1.2.4 Stadtverwaltung Siegburg, Amt für Mobilität und Infrastruktur 
1.2.5 Westnetz GmbH 
1.2.6 Rhein-Sieg-Netz GmbH 
1.2.7 LVR - Amt für Denkmalpflege im Rheinland 
1.2.8 Rhein-Sieg-Kreis, Referat Wirtschaftsförderung und Strategische Kreisentwicklung 
1.2.9 Stadtverwaltung Siegburg, Liegenschaftsamt 
 
 
2.1 Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sind keine abwägungsrelevanten 
Stellungnahmen eingegangen. 
 
 
2.2 Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Im Rahmen der Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sind folgende abwägungsrelevante 
Stellungnahmen eingegangen: 
 
2.2.1 Stadtverwaltung Siegburg, Amt für Mobilität und Infrastruktur 
2.2.2 Rhein-Sieg-Kreis, Referat Wirtschaftsförderung und Strategische Kreisentwicklung 
 
 
Die aufgelisteten Stellungnahmen werden nachfolgend behandelt.  
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1.2.1 Feuerwehr der Stadt Siegburg, Gefahrenabwehr Vorbeugender Brandschutz 
 mit E-Mail vom 18.09.2023 
 
 
 

 
 
 
 
 
Behandlung der Stellungnahme / Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung:  
 
Die Forderung und der Hinweis der Feuerwehr wurden an die Stadtbetriebe Siegburg AÖR als 
Vorhabenträgerin weitergeleitet. Das Thema Brandschutz wird im Rahmen des Bauantragsverfahrens 
behandelt. 
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
1.2.2 Bezirksregierung Düsseldorf, Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) 

über das städtische Amt für öffentliche Ordnung mit Schreiben vom 25.09.2023/04.08.2023 
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Behandlung der Stellungnahme / Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung:  
 
Die empfohlene Untersuchung der zu überbauenden Flächen auf Kampfmittel erfolgt vor Baubeginn. 
Ein mögliches Vorkommen von Kampfmittel wird als Hinweis in den Textteil des Bebauungsplanes 
aufgenommen und in der Planbegründung thematisiert.  
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Die Anregung wird berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
1.2.3 Stadtbetriebe Siegburg AöR, Fachbereich Abwasser 
 mit Mail vom 21.09.2023 
 
 

 
 
 
 
 
Behandlung der Stellungnahme / Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung:  
 
Die Hinweise des Fachbereichs Abwasser werden in der Planbegründung unter „Ver- und Entsorgung“ 
behandelt.  
 
Die Anregung wird im Rahmen der weiteren Planung berücksichtigt.  
 
Aufgrund der bereits bestehenden Vollversiegelung verursacht die geplante Bebauung keinen 
zusätzlichen Oberflächenabfluss von Niederschlagswasser. Durch die zusätzlich geplante Nutzung in 
Form eines Parkhauses wird sich die Menge des Schmutzwassers geringfügig erhöhen.  
Vorzugsweise soll die künftige Entwässerung des Plangebietes über das Mischsystem in der 
Industriestraße erfolgen. Das Ing.-Büro Stelter aus Siegburg wurde seitens der Stadtbetriebe Siegburg 
AöR mit der Betrachtung des gesamten Masterplangebiets Haufeld beauftragt und steht im 
regelmäßigen Austausch mit dem Amt für Umwelt und Naturschutz des Rhein-Sieg-Kreises. In 
Verbindung mit dem Bauantrag für die Hochgarage wird eine detaillierte Entwässerungsplanung, 
einschließlich eines Überflutungsnachweises nach DIN 1986-100, erarbeitet. Im Falle, dass eine 
Versickerung des Regenwassers auf dem Gelände nicht möglich ist, wird mittels eines Staukanals 
unterhalb der Bodenplatte des neuen Parkhauses sichergestellt, dass eine ausreichende Rückhaltung 
der Regenspende, auch im Falle von Starkregenereignissen, erfolgt. 
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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1.2.4 Stadtverwaltung Siegburg, Amt für Mobilität und Infrastruktur 
 mit Mail vom 04.10.2023 
 
 

 
 
 
 
Behandlung der Stellungnahme / Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung:  
 
Die durchgeführte Verkehrsuntersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass das durch die geplante 
Nutzung sowie die im Bereich des Masterplans Haufeld angedachten Nutzungen erhöhte 
Verkehrsaufkommen über die bestehenden Knotenpunkte verträglich abgewickelt werden kann.  
 
Der v.g. Hinweis zur Erschließung wurde geprüft. Die Festsetzung einer öffentlichen Verkehrsfläche als 
Stichweg in Richtung Parkhaus ist nicht erforderlich. 
 
In der Planbegründung wird das Thema Verkehr unter Pkt. 8.1. wie folgt behandelt: 

 
Durch das geplante Parkhaus bzw. die zusätzlichen Parkplätze kann davon ausgegangen werden, dass 
sich das Verkehrsaufkommen in der Umgebung erhöhen wird. Um einschätzen zu können, welche 
Verkehrsbelastung zukünftig zu erwarten ist, und ob diese in dem vorhandenen Straßennetz verträglich 
abgewickelt werden kann, wurde für den gesamten Bereich des Masterplans Haufeld eine 
Verkehrsuntersuchung (Ingenieurgruppe IVV GmbH & Co.KG, November 2023) durchgeführt. 
 

Es ist angedacht das zukünftige Parkhaus über die Industriestraße anzubinden, um so den 
entstehenden Mehrverkehr aus dem Gebiet des Masterplans Haufeld herauszuhalten. Die 
Gewerbeeinheit im EG wird weiterhin über die Mahrstraße sowie die Industriestraße angefahren. 
Unter Berücksichtigung der Bereich des Masterplangebietes Haufeld zu erwartenden Entwicklungen, 
ergibt sich insgesamt ein zusätzliches Verkehrsaufkommen von etwa 2.400 Kfz-Fahrten pro Tag. Diese 
Mehrbelastungen sind im Wesentlichen der geplanten Hochgarage an der Industriestraße und den 
Tiefgaragen im Entwicklungsgebiet zuzuordnen. 
 

Aus der Differenzendarstellung wird deutlich, dass die Wilhelmstraße nahezu keine verkehrlichen 
Veränderungen erfährt. Die wesentlichen Nutzungen werden an die Von-Stephan-Straße und die 
Industriestraße angeschlossen. Dort sind entsprechende Mehrbelastungen zu erkennen. Die Von-
Stephan-Straße erfährt zwar Mehrbelastungen von etwa 800 Kfz-Fahrten pro Tag. Mit dann etwa 1.900 
Fahrten ist die Straße aber immer noch vergleichsweise gering belastet. Die Industriestraße erfährt 
durch die Gleichverteilung der Neuverkehre in Nord- und Südrichtung eine Mehrbelastung von bis zu 
700 Kfz-Fahrten, was aus gutachterlicher Sicht ebenfalls als verträglich eingestuft wird. 
 

Darüber hinaus wurden überprüft, ob die bestehenden Knotenpunkte den zusätzlichen Verkehr 
abwickeln können. Neben den drei Kreisverkehren Wilhelmstraße/ Zum Rhein Sieg Forum, 
Wilhelmstraße/Von-Stephan-Straße und Mahrstraße/ Industriestraße wurde auch die zukünftige 
Ausfahrt der Hochgarage auf die Industriestraße auf ihre Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung der 
Mehrverkehre aus dem Entwicklungsgebiet untersucht. Aus den Berechnungen ergibt sich, dass die 
alle Kreisverkehre weiterhin leistungsfähig sind und in der Spitzenstunde jeweils eine gute Qualitätsstufe 
(QSV B) aufweisen. Auch die Ausfahrt der Hochgarage ist leistungsfähig und erreicht eine sehr gute 
Qualitätsstufe (QSV A). Aufgrund der weiterhin geringen Belastung auf der Industriestraße von etwa 
4.000 Kfz-Fahrten pro Tag im Querschnitt wird diese Qualitätsstufe auch ohne eigene 
Linksabbiegerspur von Norden in die Hochgarage erreicht. 
 
Die Verkehrsuntersuchung der Ingenieurgruppe IVV GmbH & Co.KG wird der Planbegründung als 
Anlage beigefügt. 
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Beschlussvorschlag:  
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
1.2.5 Westnetz GmbH  

mit Mail vom 04.10.2023 
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Behandlung der Stellungnahme / Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung:  
 
Der Hinweis auf das Hochspannungskabel sowie den Sicherheitsbereich wurde nachrichtlich in den 
Textteil des Bebauungsplanes übernommen. Da der Sicherheitsbereich innerhalb des Plangebiets liegt, 
wurde dieser auch in die Planzeichnung aufgenommen. Die Vorgaben für den Sicherheitsbereich sowie 
der vorgeschlagene Hinweis sind ebenfalls in den Textteil des Bebauungsplanes aufgenommen 
worden. Die einzuhaltenden Mindestabstände werden in der Begründung aufgelistet. Die im Norden 
geplante Lärmschutzwand wird den Sicherheitsbereich berücksichtigen. 
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Die Anregung wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
1.2.6 Rhein-Sieg-Netz GmbH 
 mit Mail vom 10.10.2023 
 
(…) 
 
gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 50/7 bestehen unsererseits keine Bedenken. 
 
In Bebauungsplangebiet Nr. 50/7 sind Wasser, Strom und Straßenbeleuchtungsleitungen betroffen, die 
ggf. umverlegt werden müssen. 
 
Die weiteren Planungen sind mit der Rhein-Sieg Netz GmbH abzustimmen. 
 
 
 
 
Behandlung der Stellungnahme / Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung:  
 
Der Hinweis wurde an die Stadtbetriebe Siegburg AÖR als Vorhabenträgerin weitergeleitet. 
 
Die Hinweise entfalten keinen Bedarf für eine Regelung im Bebauungsplan.  
Auf das vorhandene Leitungsnetz wird in der Planbegründung hingewiesen. 
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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1.2.7 LVR - Amt für Denkmalpflege im Rheinland 
mit Schreiben vom 17.10.2023 

 
 

 

 
 
 
 
Behandlung der Stellungnahme / Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung:  
 
Die unter Denkmalschutz stehenden Gebäude liegen außerhalb des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplans Nr. 50/7. Aus diesem Grund können die Denkmäler nicht nachrichtlich in den 
Bebauungsplan übernommen werden. Die Denkmäler werden jedoch als informeller Hinweis in die 
Kartengrundlage eingetragen. In den Textteil des Bebauungsplanes wird ein Hinweis bezüglich der 
Nähe der Denkmäler zum Plangebiet aufgenommen.  
 
Da das Bebauungsplanverfahren als Verfahren der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB geführt wird, 
entfällt die Pflicht zur Erstellung eines Umweltberichtes. Die verschiedenen Belange, unter anderem der 
des Denkmalschutzes sind dennoch einer Abwägung zu unterziehen. Aufgrund der Entfernung des 
Plangebiets sowie der festgesetzten Baugrenzen werden keine negativen Auswirkungen auf die 
Baudenkmäler erwartet. Die Abstandflächen sind innerhalb des Plangebiets nachzuweisen. 
Sensorielle Auswirkungen werden nach aktueller Planung nicht erwartet. Die Zu- und Ausfahrt für Pkw 
zum Parkhaus ist über die Industriestraße geplant, weshalb an der Alleenstraße keine zusätzlichen 
Verkehre mit möglicher Erschütterung auftreten werden. Auch die Erschließung der Firma Kohr wird 
nicht über die Alleestraße abgewickelt.  
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Beschlussvorschlag:  
 
Die Anregung wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
1.2.8 Rhein-Sieg-Kreis, Referat Wirtschaftsförderung und Strategische Kreisentwicklung  

mit Schreiben vom 20.10.2023 
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Behandlung der Stellungnahme / Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung:  
 
 
Immissionsschutz 
 

Es ist geplant, auch aus Gründen des Schallschutzes alle Fassaden des Parkhauses mit Ausnahme 
der Fassade zur Industriestraße zu schließen. Die Maßnahme wird über einen städtebaulichen Vertrag 
gem. §11 BauGB gesichert. Durch die Schließung der Fassaden werden auch Lichtemissionen des 
Parkdecks verhindert. 
 
Schmutz-/Niederschlagswasserbeseitigung 
 

Das Plangebiet entwässert aktuell sowohl im Trennsystem als auch im Mischsystem. Vorzugsweise soll 
die künftige Entwässerung des Plangebietes jedoch über das Mischsystem in der Industriestraße 
erfolgen. Das Ing.-Büro Stelter aus Siegburg wurde mit der Gesamtbetrachtung des Masterplangebiets 
Haufeld beauftragt und berichtet regelmäßig dem Amt für Umwelt und Naturschutz des Rhein-Sieg-
Kreises. Im Zuge des Bauantragsverfahrens wird eine detaillierte Entwässerungsplanung, einschließlich 
eines Überflutungsnachweises nach DIN 1986-100, vorgelegt. Im Falle, dass eine Versickerung des 
Regenwassers auf dem Gelände nicht möglich ist, wird mittels eines Staukanals unterhalb der 
Bodenplatte des neuen Parkhauses sichergestellt, dass eine ausreichende Rückhaltung der 
Regenspende, auch im Falle von Starkregenereignissen, erfolgt. 
 
Anpassung an den Klimawandel (Starkregen) 
 

Das Thema Starkregen wird in der Planbegründung behandelt. 
 
Im Zuge des Bauantragsverfahrens wird eine detaillierte Entwässerungsplanung, einschließlich eines 
Überflutungsnachweises nach DIN 1986-100, vorgelegt. Im Falle, dass eine Versickerung des 
Regenwassers auf dem Gelände nicht möglich ist, wird mittels eines Staukanals unterhalb der 
Bodenplatte des neuen Parkhauses sichergestellt, dass eine ausreichende Rückhaltung der 
Regenspende, auch im Falle von Starkregenereignissen, erfolgt. 
 
Altlasten 
 

Die aufgeführten Hinweise werden in den Textteil des Bebauungsplanes und die Planbegründung 
aufgenommen. 
 
Natur, Landschafts- und Artenschutz 
 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine Artenschutzprüfung, Stufe 1 (ASP 1) 
durchgeführt. Die Ergebnisse wurden bereits mit der Unteren Naturschutzbehörde des Rhein-Sieg-
Kreises abgestimmt. In der ASP 1 wird empfohlen vor dem Abrisstermin im Rahmen einer ökologischen 
Baubegleitung (ÖBB) eine visuelle Kontrolle durchzuführen, um einen möglichen Besatz von 
Fledermäusen festzustellen. Außerdem sind vor dem Abrisstermin Ausgleichsmaßnahmen in Form von 
5 Spaltenkästen oder 2 großen Spaltenkästen umzusetzen. Die Kästen sind an geeigneten Stellen in 
unmittelbarer Umgebung aufzuhängen und können nach erfolgtem Neubau auch am Parkhausgebäude 
angebracht oder integriert werden. Die Empfehlungen wurden als in die Planunterlagen aufgenommen.  
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Die Anregungen zu den Themen Immissionsschutz, Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung, 
Anpassung an den Klimawandel (Starkregen), Altlasten und Natur-, Landschafts- und Artenschutz 
werden berücksichtigt. 
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1.2.9  Stadtverwaltung Siegburg, Liegenschaftsamt 
mit Mail vom 20.10.2023 

 
 

 
 
 
Behandlung der Stellungnahme / Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung:  
 
Die Hinweise des Liegenschaftsamtes wurden an die Stadtbetriebe Siegburg AÖR als Vorhabenträgerin 
weitergeleitet. 
Die Hinweise entfalten keinen Bedarf für eine Regelung im Bebauungsplan.  
Das Thema Altstandort/ Altlasten wird in der Planbegründung und im Textteil des Bebauungsplanes 
behandelt. 
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
2.2.1 Stadtverwaltung Siegburg, Amt für Mobilität und Infrastruktur 

mit Mail vom 26.03.2024 
 
 
 
Von Seiten des Sachgebietes Mobilität bestehen Bedenken bezüglich der im Bebauungsplan 
aufgezeigten Ein- und Auffahrtsbereichen zur Fa. Kohr über die Alleestraße und Von-Stephan-Straße. 
Dem Masterplan Haufeld zufolge endet die Alleestraße an der „Grüne Spange" und wird ab dort als 
Verlängerung (zur Von-Stefan-Straße) als Rad- und Fußwegeverbindung ausgeführt. Eine Erschließung 
der Firma Kohr über die Alleestraße ist perspektivisch also nicht mehr gewünscht und sollte über die 
Industriestraße erfolgen. 
Eine Erschließung über die Von-Stephan-Straße zur Hochgarage ist im Hinblick auf die anstehende 
Entwicklung dieses Quartiers mit Wohnbebauung, schützenswerten Einrichtungen usw. ebenso nicht 
gewünscht. 
 
 
 
 
Behandlung der Stellungnahme / Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung:  
 
Entsprechend der Verkehrsuntersuchung soll die Zufahrt zum Parkhaus sowie die Zufahrt zur 
Gewerbeeinheit zukünftig über die Industriestraße erfolgen, um so den entstehenden Mehrverkehr aus 
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dem Gebiet des Masterplans Haufeld herauszuhalten. Die bestehende Zufahrt von der Alleestraße soll 
nur während der Bauphase genutzt werden und wird daraufhin aufgegeben. Die Von-Stephan-Straße 
soll in Notfällen als Nebenzufahrt dienen. Da zukünftig die Haupterschließung über die Industriestraße 
abgewickelt wird, wird auch nur diese Zufahrt als Ein- und Ausfahrbereich festgesetzt. Auf eine 
Festsetzung der bestehenden Zufahrten wird verzichtet. Die Planzeichnung und Begründung werden 
entsprechend angepasst. 
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Die Anregung wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2 Rhein-Sieg-Kreis, Referat Wirtschaftsförderung und Strategische Kreisentwicklung  

mit Schreiben vom 12.04.2024 
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Behandlung der Stellungnahme / Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung:  
 
Die aufgeführten Hinweise werden in den Textteil des Bebauungsplans aufgenommen. 
 
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
Die Anregung wird berücksichtigt. 
 
 


